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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.2023

Norm

LGVÜ II 2007 Art16

Rechtssatz

Während Art 14 LGVÜ 1988 nur die internationale Zuständigkeit (und nicht auch die örtliche Zuständigkeit) regelt,

bietet Art 16 LGVÜ 2007 dem Verbraucher einen Wahlgerichtsstand an seinem Wohnsitz und regelt insoweit auch die

örtliche Zuständigkeit.Während Artikel 14, LGVÜ 1988 nur die internationale Zuständigkeit (und nicht auch die örtliche

Zuständigkeit) regelt, bietet Artikel 16, LGVÜ 2007 dem Verbraucher einen Wahlgerichtsstand an seinem Wohnsitz und

regelt insoweit auch die örtliche Zuständigkeit.
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